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INFORMATIONSBLATT ZUM LEHRERPROGRAMM 
IM RAHMEN DER WEITERBILDUNGSKONZEPTION 

 
 
1. INHALT 
 

Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg 
können für eine Tätigkeit im planerisch-
organisatorischen Bereich an Weiterbildungs-
einrichtungen zugewiesen werden. Die Zuwei-
sung erfolgt unter Fortzahlung der Bezüge, 
wobei die Weiterbildungseinrichtungen dem 
Land 50 % der Personalkosten zu erstatten 
haben. 
 
2. TEILNEHMER AM PROGRAMM 
 
a) Lehrerinnen und Lehrer 
 

Für eine Tätigkeit bei Trägern der Weiterbil-
dung kommen Lehrerinnen und Lehrer aller 
Schularten in Frage, sofern im Einzelfall nicht 
schulische Gründe entgegenstehen. Voraus-
setzung ist jedoch, dass sich die Lehrerin/der 
Lehrer zum Zeitpunkt der Zuweisung an die 
Weiterbildungseinrichtung im Rahmen des 
Lehrerprogramms im Schuldienst des Landes 
befindet. 
 

Lehrkräfte können in der Regel frühestens drei 
Jahre nach erfolgreicher Beendigung der Pro-
bezeit am Lehrerprogramm teilnehmen. 
Die Lehrerinnen und Lehrer sollten allerdings 
auch zu einem Zeitpunkt ins Lehrerprogramm 
einsteigen, der ihnen die Rückkehr in die 
Schule spätestens mit dem 50. Lebensjahr 
ermöglicht. Damit können die in der "Weiterbil-
dungszeit" erworbenen Qualifikationen zur 
Übernahme von Funktionsstellen nach Vorlie-
gen der üblichen Voraussetzungen und Leis-
tungsnachweise motivieren. Die Schulverwal-
tung ist gehalten, bei Bewerbungen die erwor-
benen Qualifikationen zu berücksichtigen. 
 

Lehrerinnen und Lehrer, die aus einer anderen 
Zuweisung oder Beurlaubung zurückkehren, 
können sich an dem Programm grundsätzlich 
ebenso beteiligen wie Lehrerinnen und Lehrer, 
die mit weniger als einem vollen Deputat be-
schäftigt sind. Es besteht ferner die Möglichkeit 
einer teilweisen Freistellung. 
 
b) Weiterbildungsträger 
 

Eine Zuweisung kann grundsätzlich an alle 
Einrichtungen der Weiterbildung erfolgen, die 
dem Gesetz zur Förderung der Weiterbildung 
und des Bibliothekswesens entsprechen, und 
deren Träger im Landeskuratorium für Weiter-
bildung vertreten sind. Voraussetzung für eine 
Tätigkeit bei einer Einrichtung der Weiterbil-
dung ist in jedem Einzelfall das Einverständnis 
der Lehrerin/des Lehrers und des Trägers. Die 
Entscheidung über die Zuweisung liegt bei der 
Schulverwaltung; dabei werden schulische 
Belange entsprechend berücksichtigt. 
 
3. RECHTSVERHÄLTNIS 
 

Es handelt sich um eine Zuweisung mit Bezü-
gen, das Beamtenverhältnis bleibt bestehen. 
Der Zuweisung liegt eine Zuweisungsvereinba-
rung zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und dem Weiterbildungsträger zugrunde. Für 
die Zuweisungsvereinbarung ist ein entspre-
chendes Muster vorgeschrieben. 
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4. ART DER TÄTIGKEIT 
 

Die Lehrerinnen und Lehrer werden bei den 
Trägern überwiegend mit Aufgaben der Pla-
nung und Organisation von Weiterbildungsein-
richtungen beschäftigt. Darüber hinaus ist im 
geringeren Umfang auch eine Lehrtätigkeit 
möglich. 
 
5. DAUER 
 

Die Zuweisung der einzelnen Lehrkräfte erfolgt 
im Einverständnis mit dem Träger und der 
Lehrerin/dem Lehrer grundsätzlich befristet, in 
der Regel für einen Zeitraum bis zu sechs 
Jahren. Eine Verlängerung der Zuweisung 
über sechs Jahre hinaus um weitere zwei Jah-
re ist in begründeten Einzelfällen möglich. 
 
6. BEDINGUNGEN 
 
a) Arbeitszeit 
 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit rich-
tet sich nach der Verordnung der Landesregie-
rung über die Arbeitszeit der Beamten und 
Richter des Landes (Arbeitszeitverordnung -
AZVO) vom 29. Januar 1996 in der jeweils 
geltenden Fassung und beträgt derzeit 41 
Stunden wöchentlich. 
 
b) Urlaub 
 

Der Anspruch auf Erholungs- und Zusatzurlaub 
sowie Urlaub für Kuren richtet sich nach den 
beamtenrechtlichen Bestimmungen in der je-
weils geltenden Fassung. 
 
c) Kündigung 
 
Die vorzeitige Beendigung bedarf der Einwilli-
gung des Landes. 
 
d) Bezüge 
 

Während der Zuweisung werden die Bezüge 
weiterhin vom Landesamt für Besoldung und 
Versorgung ausbezahlt.  
 
e) Beurteilung 
 

Der Träger gibt nach fünf Jahren, auf jeden 
Fall bei Beendigung der Tätigkeit der zugewie-
senen Lehrkraft sowie auf gesonderte Anforde-
rung des Landes, einen detaillierten Dienstbe-

richt ab, der die Tätigkeitsfelder, die Qualifizie-
rungsmaßnahmen und eine verbale Leistungs-
beurteilung enthält. Dieser Dienstbericht ist 
analog zum Dienstbericht in der Schule zu 
sehen. 
Vertretern der Schulverwaltung ist die Möglich-
keit zu geben, die zugewiesene Lehrkraft an 
ihrem Arbeitsplatz zu besuchen und sie zu 
beurteilen. 
 
f) Fortbildung und Begleitung 
 

Um die spätere Rückkehr in die Schule zu 
erleichtern, sollen die Lehrkräfte seitens der 
Schulverwaltung und der Weiterbildungsein-
richtungen entsprechend begleitet werden. 
 

Bei einer Zuweisung von sechs Jahren sollen 
das Land und der Weiterbildungsträger den 
Lehrkräften die Teilnahme an mindestens einer 
Veranstaltung der Lehrerfortbildung gewähr-
leisten. Die zugewiesenen Lehrkräfte sind 
gehalten, an mindestens einer von ihnen aus-
gewählten Lehrerfortbildung teilzunehmen. Der 
Träger sorgt seinerseits für begleitende Quali-
fizierungsmaßnahmen im Tätigkeitsfeld. 
 

Das Land bietet jährlich ein Seminar zur Vor-
bereitung auf die Rückkehr in die Schule an. 
Für Lehrkräfte mit sechs bis acht Jahren Zu-
weisung ist die Teilnahme kurz vor Ende der 
Zuweisung verpflichtend, für solche mit kürze-
ren Zuweisungszeiten ist eine Teilnahme wün-
schenswert. 
 

Auf der Homepage des Kultusministeriums 
können sich die zugewiesenen Lehrkräfte über 
Weiterentwicklungen in der Schule und die 
Lehrerfortbildung informieren (beispielsweise 
"Infodienst Schule" und "Lehrerfortbildung"). 
 

Die Regierungspräsidien (Abt. 7 Schule und 
Bildung) führen in der Regel jedes Jahr eine 
gemeinsame Dienstbesprechung für die in 
ihrem Bereich zugewiesenen Lehrkräfte als 
ergänzende Maßnahme durch. 
 

Für sämtliche genannten Maßnahmen ist die 
Lehrkraft von den zugewiesenen Tätigkeiten 
freizustellen. 
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7. LEHRERINNEN UND LEHRER, FÜR DIE 
DAS PROGRAMM VON BESONDEREM IN-
TERESSE IST 
 

Das Programm ist für alle Lehrerinnen und 
Lehrer geeignet, die sich für Aufgaben-
stellungen in der Weiterbildung interessieren 
beziehungsweise einschlägige Erfahrungen 
vorweisen können. 
 

Bestimmte Gruppen von Lehrerinnen und Leh-
rern können darüber hinaus auch zusätzlichen 
Nutzen aus dem Programm ziehen, beispiels-
weise Lehrerinnen und Lehrer, die sich später 
um eine Funktionsstelle an der Schule bewer-
ben möchten, bei der Kenntnisse in Verwal-
tungstätigkeit erwünscht sind. Die Schulverwal-
tung ist gehalten, bei Bewerbungen die erwor-
benen Qualifikationen zu berücksichtigen. 
 
8. AUSKÜNFTE 
 

Lehrerinnen und Lehrer melden ihr Interesse 
an diesem Programm auf dem Dienstweg bei 
dem für sie zuständigen Regierungspräsidium 
(Abt. 7 Schule und Bildung) an. 
 

Telefonische Auskünfte erteilen die Regie-
rungspräsidien (Abt. 7 Schule und Bildung) 
unter folgenden Rufnummern: 
 
Stuttgart: 
Telefon 0711 90440 - 178 (Herr Häußler) 
  - 132 (Herr Lenz-

Bläßing) 
 

Karlsruhe: 
Telefon 072l 926  - 4531 (Herr Löchner, 

nur dienstags) 
 

Freiburg: 
Telefon 076l 208  - 6144 (Frau Fritz-

Wölpert) 
 

Tübingen: 
Telefon 07071 200  - 2088 (Herr Jürgen 

Beck) 
  - 2091 (Herr Birk) 
 
 


